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Informationsblatt zur Raumreservierung und Raumnutzung 

Dieses Informationsblatt gibt einen kompakten Überblick zu verfügbaren Räumen, 

Preisen, Buchungszeiträumen und Nutzungsregelungen für die drei Vermietungsorte 

des AWO Kreisverbandes Altenburger Land e.V.. 

Raumreservierungsanfragen sind möglichst per E-Mail unter info@awo-altenburg.de 

zu stellen. Es erfolgt eine Bestätigung zur Reservierungsanfrage per E-Mail. 

Vermietungsort / Räume Max. Platzkapazität Kosten 

Begegnungsstätte Humboldtstraße ABG 30 Personen 100,00 € 

Begegnungsstätte Goethestraße Gößnitz 50 Personen 125,00 € 

Camp Naundorf nach Absprache 150,00 € 

 

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 1,19 % gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die maximale Bestuhlung kann nicht überschritten werden.  

 

Die Nutzung der Räume ist i. d. R. von Freitag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr 

möglich. Bitte geben Sie bei der Anfrage an, welchen Zeitraum Sie benötigen. Abwei-

chende Zeitfenster, etwa einzelne Veranstaltungstage oder stundenweise Nutzung, 

können nach Verfügbarkeit vereinbart werden. 

 

Regelungen zur Nutzung: 

Die Nutzung bezieht sich ausschließlich auf die reservierten Räume; Nebenräume o-

der Außenflächen sind hiervon ausgenommen, sofern nicht ausdrücklich mitgebucht. 

Moderations- und Befestigungsmaterial darf nicht an Wände, Türen oder Decken ge-

heftet, geklebt oder genagelt werden. Zurückgelassene Materialien werden nach Ver-

anstaltungsende entsorgt. 

Die Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände befinden sich in einem ordentli-

chen Zustand. Vorbereitung, Aufbau, Nachbereitung und Reinigung erfolgen durch die 

Nutzerinnen und Nutzer. Die Räume und Einrichtungsgegenstände sind sorgfältig zu 

behandeln und in ordentlichem Zustand an die Mitarbeitenden der AWO zu übergeben. 

Sollten Nachreinigungsarbeiten erforderlich werden, stellen wir die entstehenden Kos-

ten in Rechnung. Für während der Nutzung entstandene Schäden haftet der/die Nut-

zende. 

Ab 22:00 Uhr ist auf dem Gelände und im Umfeld auf Ruhe zu achten; Lärmbelästi-

gungen sind zu vermeiden. 

Die Nutzung der Außenanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Der Vermieter übernimmt 

keine Haftung. 

Bewohner der Wohnanlagen Humboldtstraße Altenburg und Goethestraße Gößnitz er-

halten bei Nutzung einen Rabatt von 25,00 Euro auf das jeweilige Nutzungsentgelt. 
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Interessengruppen, Kinder- und Jugendgruppen sowie Selbsthilfegruppen ohne ei-

gene Einnahmen erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf das jeweilige Nutzungsent-

gelt. Der Nachweis der Gemeinnützigkeit beziehungsweise Einnahmenfreiheit ist vor-

zulegen. 

 

Verbrauchsmedien (gilt zzgl. zur Raummiete, Wochenendpauschale) 

Für die Wochenendnutzung von Freitag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr erheben 

wir eine Verbrauchskostenpauschale. 
 

Standard-Pauschale:  

30,00 € je Wochenende (Strom, Wasser, Heizung in üblichem Umfang enthalten) 
 

Erhöhte Pauschale:  

60,00 € je Wochenende, wenn leistungsstarke Geräte über 2 kW eingesetzt werden 

(z. B. Heizlüfter, Koch-/Eventgeräte, Musik- und Lichttechnik) oder eine erfahrungsge-

mäß intensive Nutzung zu erwarten ist 

 

Bitte bei der Buchung den Nutzungszweck und -umfang angeben; die passende 

Pauschale wird vorab festgelegt. 

 

Sonderpauschale bei Veranstaltungen:  

200,00 € je Wochenende für Konzerte, Festivals, Feierlichkeiten o. ä. mit bis zu 80 

Personen  
 

Erhöhte Sonderpauschale bei Veranstaltungen: 

400,00 € bei Großveranstaltungen je Wochenende für Konzerte, Festivals, Feierlich-

keiten o. ä. mit über 100 Personen und umfangreicher Bühnen-, Licht- und Tontechnik 
 

Die Veranstaltungs-Sonderpauschalen gelten insbesondere im Camp Naundorf. Die 

Einstufung erfolgt vorab nach Ankündigung des Veranstaltungsformates. 

 

Der Abfall ist vollständig durch die Nutzerinnen und Nutzer an jedem Standort selbst 

zu entsorgen; auf dem Gelände darf kein Müll zurückgelassen werden. 

Kaution: Wir erheben bei allen Vermietungen eine Kaution in Höhe von 50,00 Euro. 

Die genannten Raumnutzungspreise und Regelungen gelten ab dem 01.12.2025. Än-

derungen und Irrtümer vorbehalten. 
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